
3. Neu Stettin den 22. July 1717

Wegen der steuerbahren Hueffen und Stücke in 
                     Grünenwalde
                     Possess: Ambtshauptm. Gerhard Wedig von Glasenapp.

Nach der Matricul de Ao. 1628 sollen 
     seyn an bauerhuefen _______ 5 7/8 
              an 1 Cossaten  _______  „ ¼ 
                                                      _________7 7/8 Hufen

              Waren wegen Sandes
                                             ausgenommen ½ Hufen
              so aber wieder angesetzet worden, 
              weill nach der Leuthe eydl. Aussage daselbst
              kein Sand Schade ist, und ob zwar alda Grand
              so wäre doch kein Flog-Sand.  

 ad 1 a)

Name Steuer? Hufen

Michel 
Abraham

geben 
jeder 24 
Rtl., 1 
Ganß, 4 
Hüner u. 
spinnen 6 
Stück 
Garn von 
ihrem 
eignen

½ 

Stoffel 
Hagelberg

s.o. ½ 

Michel 
Tecker

s.o. ½ 

Marten 
Lohde

s.o. ½ 

Casimir 
Glasenap

16 Rtl 3/8 

Daniel 
Kruse

 wie 
Michel 
Abraham

½

Marten 
Hintz

 s.o. ½

Hanß 
Lübcke

 s.o. ½

Steffen 
Bdun

 s.o. ½

Peter 
Bdun

 s.o. ½ 



Michel 
Lübcke

s.o. ½

Jörg 
Glasenap

 s.o. ½

Christian 
Kruse

s.o. ½

Peter 
Pomeränic
k

s.o. ½

Adam 
Lubcke

s.o. ½

die wey 
Landes ½ 
so 
abgenomm
en 
gewesen

½ 

-- [Summe:] 7 7/8 
Hufen

b) Außaat à ½ Hufen
        8 Scheffel Rogken. 

    7 ______  Gersten.
7 ½ ____  Haber. 
“ ______  Erbsen.
“ ______  buchweitz
_____________________
                 3. Korn eines dem and.
                 Zur Hueffe gereichet.

2. Die so verpachtet, seyend so fort bey ihren Nah-
   men notiret, Es ist aber noch zu bemercken, daß
   sie im Busch etwas land aus gerodet hätten. 

   [Eingefügte Randbemerkung:]
   Schweleten noch 
   Kohlen aus dem Herren Holtze.
   führen auch Nützholtz
   nach der Stadt
   thäten dazu noch 1. Kolberg Reise.

3. Gleich gut, und lägen durcheinander, doch hätten
   die da Geld geben, sich mehr ausgerodet, weill
   Sie mehr Zeit dazu gehabt, und haben gleich
   den Dienstbahren Hoffwehr. 

4. Cessat.

5. Die gantze Woche mit 1. Gespann, und 1 Wech-



    selung, selbandere zu fueß, von frühstücks
   Zeit bis Abends. 

6. Führen nach Colberg in den Dienst

7. So viel Sie könten. 

8. 12 Scheffel.

9. Zu der Erndte 1 ½ tonnen Bier, und bey Crantzein-
   bring Käse, brodt und bier. 

10. Die Dienstbauren geben 4 Rtl. zur Contribution
   außer 2 Höffe so jeder 1 Rtl. 8 gr. und 1 Hoff
   so 2 Rtl. gebe, an Pächten 1. Ganß, 4 Hüner spin-
   nen 6 Stück Garn vom eignen Wercke. 

11. Sonst ..., als was ad Int. 2. notiret. 

12. Mittelmäßig. 

13. 8 à 9 Fuder Heuer, Weyde und Viehzucht gut, 
   Holtz nothdürftig, auf Vergünstigung des H. 
   führen sie auch Rade Holtz nach der Stadt, 
   Torff und Fischerey nichts, binnen einige
   Stecke, schweleten auch noch Kohlen aus dem
   Herrsch: Holtz, wovon Sie meist leben müßen. 

14. Ja, auch zum Verkauff

15. Ja

16. Ja.    

17. Cessat. 

18. Ja. 

19. Cessat. 

20. Nein nichts. 

21.  3. Pferde
       1. Füllen.

             4. Ochsen.
             2. Rinder. 

       3. Kühe
       1. Starcke.
       4. Schaffe
       3. Schweine.



22./23. Mit brodt Korn müßen Sie dann und wann
   geholfen werden, geben es aber nicht richtig
   wieder.

24. Nein.  

25.  15 Stellen wären mit Cossaten besetzet
   und auf 1 stünde ein Holtzwarter Kath. 

26. Einige Instleuthe, so der Herrschaft Hand-
   Arbeit thäten, und dabey gespeiset würden.  

29. Nein nichts. 

Actum ut supra. 


